
Bekanntmachung 

zur Änderung der Satzung des

Wasserbeschaffungsverbandes Dänischer Wohld
Aufgrund des § 6 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände 
(Wasserverbandsgesetz - WVG) vom 12.02.1991 (BGBl. I. S. 406) in der z. Zt. gültigen 
Fassung wird nach Beschlussfassung durch den Verbandsausschuss vom 19.11.2025 
folgende Änderung zur der Satzung des Wasserbeschaffungsverbandes Dänischer 
Wohld mit Genehmigung der unteren Aufsichtsbehörde gern. § 58 Abs. 2 WVG 
erlassen:

Artikel 1

Es wird wie folgt geändert:
§32
(2) Bekannt gemacht wird durch Bereitstellung auf der Internetseite des Kreises 

Rendsburg-Eckernförde unter www.ki-eis-rendsburg-eckernfoerde.de und im Internet 
unter www.wbv-daenischer-wohld.de

Artikel 2

Diese Satzungsänderung tritt mit Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

1. Beschlossen
durch den Verbandsausschuss am 
19.11.2025

UV

2. Genehmigt: 
Rendsburg, den

Verbandsvorsteher
Krusendorf, den 19.11.2025

Der Landr^ dekKrisise^ 
Rendsburg^cll^ftwrw^ al^ / 
Aufsichtsbii^^a^lO^^^/

3. Ausgefertigt am ... .1W.-. u 4. Bekannt gemacht am

Derr Landrat des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde als 
AufsichtsbehördeVerbandsvorsteher

http://www.ki-eis-rendsburg-eckernfoerde.de
http://www.wbv-daenischer-wohld.de

